
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 552/2009 der Kommission vom 22. Juni 2009 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, 

Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich Anhang XVII 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 164 vom 26. Juni 2009) 

Seite 18, Anhang zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Nummer 2 Tabelle Nummer 23 
Cadmium CAS-Nr. 7440-43-9 EG-Nr. 231-152-8 und seine Verbindungen, Spalte 2 Absatz 5 Unterabsatz 3: 

Anstatt:  „Das Inverkehrbringen von cadmierten Erzeugnissen oder von Bestandteilen solcher Erzeugnisse, die in 
den in den vorstehenden Buchstaben a und b genannten Sektoren bzw. zu den dort genannten 
Zwecken eingesetzt werden, sowie das Inverkehrbringen von gewerblichen Erzeugnissen, die in den 
unter dem vorstehenden Buchstaben b genannten Sektoren hergestellt wurden, ist auf jeden Fall — 
unabhängig von ihrer Verwendung oder endgültigen Bestimmung — verboten.“ 

muss es heißen:  „Das Inverkehrbringen von cadmierten Erzeugnissen oder von Bestandteilen solcher Erzeugnisse, die in 
den in den vorstehenden Buchstaben a und b genannten Sektoren bzw. zu den dort genannten 
Zwecken eingesetzt werden, sowie das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die in den unter dem 
vorstehenden Buchstaben b genannten Sektoren hergestellt wurden, ist auf jeden Fall — unabhängig 
von ihrer Verwendung oder endgültigen Bestimmung — verboten.“ 

Seite 18, Anhang zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Nummer 2 Tabelle Nummer 23 
Cadmium CAS-Nr. 7440-43-9 EG-Nr. 231-152-8 und seine Verbindungen, Spalte 2 Absatz 6 einleitende Worte: 

Anstatt:  „Absatz 5 gilt ferner für cadmierte Erzeugnisse oder Bestandteile solcher Erzeugnisse, die in den in den 
nachstehenden Buchstaben a und b genannten Sektoren bzw. zu den dort genannten Zwecken 
eingesetzt werden, sowie für gewerbliche Erzeugnisse, die in den unter dem vorstehenden Buchstaben b 
genannten Sektoren hergestellt wurden:“ 

muss es heißen:  „Absatz 5 gilt ferner für cadmierte Erzeugnisse oder Bestandteile solcher Erzeugnisse, die in den in den 
nachstehenden Buchstaben a und b genannten Sektoren bzw. zu den dort genannten Zwecken 
eingesetzt werden, sowie für Erzeugnisse, die in den unter dem nachstehenden Buchstaben b genannten 
Sektoren hergestellt wurden:“  
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